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Diez, Mittwoch den 16. Mai 1917 57. Jahrgang

Amtlicher Teil.
KriegSmlnisterium

Bekanntmachung
Nr . Mc. 100/2 . 17. K. R . A.,

bcttcffcud Beschlagnahme, wiederholte BestandS-
erhebung und Enteignung von Destillat'ronsappa-
raten aus Kupfer und Kupserlegierungen(Messing,
Rotguß und Bronze) und freiwillige Ablieferung
von anderen Brennereigeräten aus Kupfer und
Kupserlegierungen(Messing, Rotguß und Bronze).

Bom 15. Mai 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über Beschlagnahme
und Enteignung nach 8 6*) der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Jnni 1915 (Reichs-
Gefetzbl. S . 357), in Verbindung mit den Nachtrags -Be¬
kanntmachungen bom 0. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
645), vom25. November 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 778) und
vom 14. September 1916 (Reichs-Gefetzbl. S . 1019) und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der
Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar
1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 54), in Verbindung mit den Nach¬
trags -Bekanntmachungen vom 3. September 1915 (Reichs-
Gefetzbl. S . 549) und bom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesrtzbl.
S .684) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des HandekSge-
werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personen vom Handel voin 23. September
1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzenhöhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die entelgneten Gegenstände her-
auszugeben oder sie ans Verlangen des Erwerbers zu
überbringe» oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite»
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, berkanst oder
kauft oder ein anderes Veräutzerungs- oder Crwerbsgeschüst
über ihn abschkießt;

3. wer der Verpflichtung,die beschlagnahmte» Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider-
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft,,zu der er ans Grund Vieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angabe» macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe ois
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die borgeschrie-
benen Lagerbücher einzurichtcn oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben nracht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermogeus-
sakle mit Gefängnis bis zu secks Monaten bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig Sie vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

8 1.
Inkrafttreten der Beknnnlmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 15. Mai
1917 in Kraft.

8 2.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
sämtliche ganz oder teilweise aus Kupfer oder Kupferlegie¬

rungen bestehenden Destillations -, Rektifizier- und
Extraktionsapparate (mit Ausnahme der in 8 3 ge¬
nannten ), insbesondere:

1. Blasenapparate , bestehend ans : Blase, Helm, Konden¬
sator und Dephlegmator;

2. kontinuierliche Apparate , bestehend aus : Kolonne (bei
zweiteiligen Apparaten Maijchekolonne und Latter-
kolonne), Dephlegmator , Kondensator und Schlempe-
regnlator , alles einschließlich der daran befindlichen
Teile 'aus Kupfer und Kupserlegierungen.
Von der Bekanutlyachung werden auch diejenigen ein¬

schlägigen Apparate betroffen, welche nach der Bekannt«
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macimnä Vlr . Af . 0899/9 . lr>. R . Ä . (betiYffenb  Be,chlag-
imbmc  imb VtadjmelbunQ »on  Kupfer in Fertigftbrikoten.
S 2 Ziffer 4) beschlagnahmt worden sind.
. . S L

Ausnahmen
Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬

machung sind diejenigen Destillations -, Rektifizier- und
Extraktivnsapparate oder Teile derselben, bei welchen nur
kleinere Teile aus Kupfer oder Kupferlegierungen gefertigt
sind, insbesvnderb eiserne Maische- oder Lutterkvlonnen mit
kupfernen oder messingenen Verschraubungen oder Ver¬
schlüssen, eiserne Dephlegmatoren mit kupfernen oder messin¬
genen Maischerohren, eiserne Schlemperegulaloren mit
kupfernen Schwimmern u. dgl.

Ausgenommen sind ferner die zu dem ülpparat gehörende
Sauermaischpumpe , der Spirituskühler , die Vorlage , die
Meßuhr und die nach dem Sammelbassin führende Brannt-
weinrvhrleitung.

8 4.
Bon der Bekanntmachung betroffene Betriebe usw.

Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten
1. für alle Brennereien , und zwar

a) landwirtschaftliche Brennereien,
b) Obsthrennereien,
c) Brennereien , die den Obstbrennereien gleichgestellt sind,
d) gewerbliche Brennereien,

insbesondere für alle
Getreide , Kartoffel -, Wein-, Obst-, Beeren- und Me-
lassebrennereien (auch wenn vorübergehend im Zwischen¬
betriebe andere mehlige oder nichtinehlige Stoffe ver¬
arbeitet werden) ;
2. Likör- und Heftfabriken;
3. Betriebe der Spirituosenindustrie , insbesondere Es¬

senzen-, Kognak-, Obstwein-, Sprit -, Essig- und Trinkbrannt¬
weinfabriken , Alkoholrektifizier- und -reinigungsanstalten;

4. Fruchtsaft - und Limonadenfabriken.
8 ü.

Beschlagnahme.
Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬

stände (8 2) werden hiermit beschlagnahmt.
8 8.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen über sie
nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich auf Grunv der
folgenden Anordnungen oder etwa weiter ergehender Anord¬
nungen der Metall -Mobilmachungsstelle erlaubt werden.
Den rechtsgeschüstlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen.

Die Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Wei-
tevgebrauch der beschlagnahmten Gegenstände bis zu dem
bei der Enteignung sestzusetzenden Ablieferungstermin
bleibt unberührt.

8 7.
Meldepflicht, Enteignung und Ablieserung der

beschlagnahmten Gegenstände.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

(8 2) unterliegen einer Meldepflicht ; sie sind durch den Be¬
sitzer zu melden. Die gemeldeten Gegenstände werden durch
besondere an den Besitzer gerichtete Anordnungen enteignet
werden. Gemäß den Bestimmungen dieser Enteignungs¬
anordnungen sind die Apparate aus den Betrieben zu ent¬
fernen und an die Sammelstelle abzulieftrn.

Hierbei werden unterschieden:
Betriebe der Gruppe A (aufrechtzuerhaltendc Be¬

triebe), das sind solche, welche dauernd arbeiten oder als
Kampagnebetriebe nach zeitweiliger Betriebsunterbrechung
bestimmt im Herbst 1917 wieder arbeiten nrüssen.

Betriebe der Gruppe B (stillgelegte Betriebe ), das
sind solche, die nicht unter die Gruppe A fallen.

, 'inn -nte tu cinrm ;tettpunrt
Fall jit Fall von der Metall -Mobil-

inächungsftelle angegeben werden wird.
Die Betriebe der Gruppe B haben die Apparate ohne

Rücksicht auf die Ersatzbeschaffung zu der ut der Enteig¬
nungsanordnung angegebenen Zeit abzuliesern.

Die Betriebt der Gruppe B haben sich bis zu einem von
der Metall -Mobilmachungsstelle noch aufzugebenden Termin
um Ersatzbeschaffung nicht zu bemühen.

Die entcigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der
angegebenen Zeit abgeliefert sind, werden auf Kosten der
Ablieferungspflichtigen zwangsweise abgeholt werden.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werde»
dieselben Kommunalverbündc beauftragt , denen bereits die
Durchführung der Bekanntmachung Nr . M.  1/10 . 16. K. R.
A. vom 1. Oktober 1916, betreffend Bierkrngdcckelaus Zinn
übertragen worden ist. Diese erlassen auch die Ausfüh-
ruirgsbcstimmungen hinsichtlich der Meldepflicht, Abliefe¬
rung und Einziehung der beschlagnahmten Destillations,
apparate usw.

8 8.
Uebernahmepreis

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende Ueber-
nahmepreis für die durch 8 2 der Bekanntmachung betrof.
senen Destillations -, Rektifizier- und Extraktivnsapparate
wird folgendermaßen festgesetzt:

1. Apparate bis zu einem Gesamtgewicht von 200 Kg.
(Kupfer und Kupserlegierung)

für das Kilogramm Kupfer 3,75 Mk.,
für das Kilogramm Legierung (Messing, Rotguß,

Bronze ) 2,25 Mk.
2. Apparate mit einem Gesamtgewicht von über 200 Kg.

(Kupfer und Kupferlegierung)
für das Kilogramm Kupfer 3,50 Mk.,
für das Kilogramm Legierung (Messing, Rotguß,

Bronze) 2,25 Mk.
Die an dresen Gegenständen befindlichen Beschläge oder

Bestandteile aus anderem Material als Kupfer oder Kupftr-
lcgierung werden nicht vergütet ; sie sind vor der Ablieferung
zu entfernen.

Die Apparate sind vor der Ablieferung so zu zerlegen,
daß Kupfer und Kupserlegierung, jedes gesondert für sich ge¬
wogen werden kann.

Der Uebernahmepreis enthält den Gegenwert für die ab-
gelieftrten Gegenstände einschließlich aller mit der Abliefe¬
rung verbundenen Leistungen, wie Entfernung der Destil¬
lationsapparate aus dem Betrieb , Ablieftrung derselben bei
der Sammelstelle usw.

Ablieferer , die mit dem Vvrbezeichneten Uebernahme¬
preis nicht einverstanden sind, müssen dies sogleich bei der
Ablieferung erklären . In Fällen , in denen eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird
dieser gemäß 88 2 und 3 der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs- -
Gesctzbl. S . 357) nebst Nachtragsbekanntmachnngen . auf
Antrag der Betroffenen durch das Reichsschiedsgericht für
Kriegswirtschaft in Berlin W. 10, Biktoriastraße 34, end¬
gültig festgesetzt.

8 9.
Zurückstellung vo» der Ablieferung.

Betriebe der Gruppe A (8 7) können die vorläufige Zu¬
rückstellung von der Ablieferung der beschlagnahmten und
enteigneten Apparate beantragen , wenn dringende Gründe
hierfür vorlicgen . Die Zurückstellung solcher Apparate von
der Ablieferung wird,, sofern der Antrag ausreichend be¬
gründet und die Dringlichkeit hinreichend erwiesen ist, gegen
jederzeitigen Widerruf bis zur Behebung der der Ablieftrung
cntgegenstehendcn Hindernisse, insbesondere bis zur Bereit¬
stellung eines eisernen Ersntzapparates , von der Metall-
Mvbilmachnngsstekle verfügt werden.

Die Anträge sind bei dem zuständigen Kommunalver¬
band einzureichen, der sie an die Metall -Mobilmachnngs-
stelle weitevgibt. Die Entscheidung trifft die Metall -MobU-
machungsstelle.



I

Dir äutt) zue (SntQ£«mnaf»me fatacn*
-er von - er Bekanntmachungnicht betroffener Brenneret-
geräte und Einrichtungsgegenständeans Kupfer, Messing,
Rotguß und Bronze verpflichtet , die von den im 8 4 ge¬
nannten Betrieben usw. abgeliesert werden , soweit es sich
nicht um Altmaterial handelt:

Kühlvorri  ch t u n g e n, insbesondere Kühlschlangen
(.Hefen- und Gärbottichkühler ) ; Berieselungskühler , Kühl¬
taschen, Kühlzellen , Kühlschiffe, in einem eisernen Mantel
befindliche Schlangen -, Zargen - und Röhrenkühler u. dgl.

Gefäße  und Auskleidungen derselben, insbesondere
Kessel, Hefensatzgefäße, Mutte che senge säße, Hcsenschöpfer und
Hefenlöffel , Kannen , Filtrierzylinder und Filtriervorrich¬
tungen , Siebe , Zylinder , Trichter , Meßgefäße , Druckfässer,
Druckgefäße u. dgl.

Brennereiarmaturen,  insbesondere Rohrleitun¬
gen, Hähne, Verschraubungen u. dgl.

Für jedes Kilogramm der hiernach freiwillig ab ge¬
lieferten Gegenstände aus Kupfer und Kupferlegrerungen
werden vergütet:

3 .50 Mk. für 1 Kg. Kupfer,
2,25 Mk. für 1 Kg. Legierung (Messing , Rotguß,

Bronze ).
Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder

Bestandteile aus anderem Material als Kupfer oder Kupfer¬
legierung werden nicht vergütet ; sie sind vor der Ablieferung
zu entfernen . Von andere« als von den im 8 4 genannten
Betrieben , insbesondere dost Althandlungen , dürfen Dtc ge¬
nannten Gegenstände zu den angegebenen Uebernahmeprersen
nicht angenommen Wochen. Andere Gegenstände aus Kupfer
oder Kupferlegierungen als die vorgenannten sowie aus
anderem Material bestehende mit Kupfer oder Kupferlegie¬
rungen überzogene Gegenstände werden nicht angenommen.

8 "
Anfrage « und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die vorstehende Bekannt¬
machung betreffen, sind an die beauftragte Behörde zu rich¬
ten, mit der Bezeichnung „Betrifft Destillationsapparate"
zu versehen und dürfen andere Angelegenheiten nicht be
handeln.

Frankfurt (Main ), den 16. Mai 1917.
Stellv . Generalkommando XVIII. A . K.

Coblenz,  den 15. Mai 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstei « .
Ia 1 7091/5 . 17._

«rieg »ministerinm.

Bekanntmachung
Nr. 6 . 1600/3 . 17. K. R. A.,

betrefiend Bestandserhebung von Weiden, Weiden¬
stöcken, Weidevschienen und Weidenrinden.

Vom 15.. Mat 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wich auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 der
Bekanntmachungen über Vorratscrhebungen vom 2. . Fe¬
bruar 1915, 3 . September 1915 und 31 . Oktober 1915 (Rerchs-
Gesetzbl. S . 54, 549 und 684 ) bestraft wird*). Auch kann der
Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fcrnhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
iverden.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist ert̂ lt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben mqckst,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe

_ . .
wbrmzva vre 'Huatuu t̂ , ?,u t>cx er arst e»rnnv '
verpflichtet ist, nicht in per geieisten Frist erteiit «per uv
oder unvollständige Angaben macht wird mit Geidstrase bis
zu dreitausend Mark oder im Unvermögenssalle mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestrast, iver
fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher cinzur'chten oder
zu führen unterläßt.

I L
Bo » der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen : alle Wei¬
den auf dem Stock und geschnitten , Weidenstöcke, Weiden¬
schienen und Weidenrinden.§a ' , r.'sn

Meldepflicht und Meldestelle.
Alle von dieser Bekanntnmchung betroffenen Gegen¬

stände (8 1) unterliegen einer dreimonatlichen Meldepflicht.
Die Meldungen sind an die Holz-Meldestelle der Kriegs-

Rohftoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums in Berlin SW . 11, Königgrätzer Str . 100 A,  mit
der Aufschrift „Weidcnbestanvsaufnahme " zu erstatten.

Nicht meldepflichtig sind Vorräte im Gewicht von 3
Zentnern jeder Art und darunter.

8 9 ]
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im 8 l brzeich-

neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verkaufen;

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder Verarbeiter werden;

3. Kommunen , öffentlich - rechtliche Körperschaften und
Verbände.
Zur Meldung verpflichtet sind auch die vorgenannten

Personen usw ., die Weiden aus dem Stoa haben.
Vorräte , die sich am Stichtage unterwegs befinden , sind

vom Empfänger zu melden.
i 4.

Stichtag nnd Meldefrist.
Für die Meldepflicht ist bei oer ersten Meldung der beim

Beginn des 15. Mai 1917 (Stichtag ), ber' späteren Mel¬
dungen der beim Beginn des ersten Tages eines jeden
Melde -Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand
maßgebend. Die erste Meldung ist bis zum 25. Mai 1917,
die folgenden Meldungen sind bis zum 10. August 1917,
10. November 1917, 10. Februar 1918 , 10. Mai 1918 usw.
zu erstatten.

8 ».
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebencn amt¬
lichen Meldescheinen zu erfolgen , die bei der Holz-Melde¬
stelle der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin SW . 11, Königgrätzer Str.
100 A anznfordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit der Aufschrift
„Weidenbestandsausnahme ", mit deutlicher Unterschrift und
genauer Adresse zu versehen. Der Meldeschein darf zu an¬
deren Mitteilungen als zu der Beantwortung der gestellten
Fragen nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfer¬
tigung (Abschrift , Durchschrift , Kopie) von dem Meldenden
anzufertigen und aufznbewahren.

8 #•
Lagerbuch und AuSkunft- erteilung

Jeder Meldepflichtige (8 3) hat ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Acnderung in den Vorratsmengen und ihre
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflkchtige
bereits ein 'derartiges Lagerbuch führt , braucht ein beson¬
deres Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär oder Polizeibehör¬
den ist die Prüfung des Lagerbuchs sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten , in denen meldepslichtige Gegen¬
stände zu vermuten sinh.

r »
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1reffen, finb mt oie .{>uls*'Mclt>cflcUe ber tiiiia $Ajimvftvfp
\>U>citunn »cs .uiinlffficf)  Prcnkifchen Kriegsministerkums in

Werl in  SW . / /, 4kSniggr»tzer Mr . WO A,  zu iid )ten  nhh am
Kvpf »es Schwibens mit  der Aufschrift „Betrifft Weiden¬
bestandsaufnahme " zu verseHn.

8 8.
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 15. Mai 1917
in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 15. Mai 1917.
Stellv . Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Eoblenz, den 15. Mai 1917.
Kommandantnr der Festung

Eoblenz -Ehreubr kitstein.
la 1 7912/5. 17._
M . 5420. Diez,  den 14. Mai 1917.

Au die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Betreffend : Zurückstellung und Beurlaubung
Wehrpflichtiger in landwirtschaftlichen Betrieben.

Ilm die rechtzeitige Einbringung der Heuernte zu sichern,
ist dir baldige  Einreichung der zu stellenden Urlaubs¬
und Zurückstellungsgesuche geboten.

Gleich wie bei der Frühjahrsbestellung sind sämtliche
Anträge unter Benutzung der nunmehr abgeänderten Vor¬
drucke A, B und C zu stellen. Diese sind zu diesem Zwecke
neu heraestellt tvvrden und bei der Druckerei So innrer,
Hierselbst und in Bad Ems , anzufordcrn.

Gesuche um Beurlaubungen aus dem heimatlichen Be-
sahungsheere sind mittels des Vordruckes A,  diejenigen
um Beurlaubung aus dem Feldheere und den Truppenteilen
der besetzten Gebiete mittels der Vordrucke B und C und
Zunickstellungsgesuche mittels des Vordruckes ß  allein Sri
m i r einzureichen.

Berücksichtigt können nur solche Gesuche loerden. denen
eine dringende Notwendigkeit  zugrunde liegt.

Wegen den Beurlaubungen und Zurückstellungen, bei
Einbringung der Getreideernte »sw. ergeht in Kürze beson¬
dere Verfügung . °

Der givtl -Borfitze«»- »er « rsatz-K- mmisfisn
»e» « «terlahnkreife».

, In Vertretung:
Zimmeromun.

MLchtamtttcher Teil.
Deutscher Reichstag.
108 Sitzung vom 14. Mai 1917.

Das Haus , das unter allen Umständen noch vor Him-
melfahrt sein gewaltiges Arbeitspensum aufarbeiten Null,
war heute zusammengetreten , um die ganze dritte Lesung
des Etats möglichst bis auf den Etat des Reichskanzlers zu
erledigen. Der Sitzungssaal war bei Beginn ungewöhnlich
>nt besetzt, und die Abgeordneten besprachen in Gruppen
rusammenstehend, den voraussichtlichen Verlauster Be¬
ratungen Die Fraktionen halten fortwährend Sitzungen
ab und die Führer der Parteien treffen Vereinbarungen über
den äußeren Verlaus der Dienstagdebatte . . .

Man batte gehofft, daß die Novelle zum Kalige>eh, dre
eine Erhöhung der Kalipreise entsprechend dein gesunkenen
Geldwert Vorsicht, vom Plenum ohne längere Aussprache
vielleicht soaar debattelos genehnngt werden würde, zumal
ein Ausschuß sich mit der Vorlage gründlich beschäftigt hat.
Aber weit gefehlt. Es entstand eine mehrstündige Debatte,
die ausschließlich von den wenigen Kali-Sachverständigen
bestritten lnurde und die unter völliger Teilnahmslosigkeit
vor fiel ginn. Man kann dies den Abgeordneten wirklich
nicht verdenken, denn in dieser ereignisreichen Zeit gibt es
wirklich orößere Sorgen als die Frage , um wieviel Pscnuche
der Kalipreis erhöht und bis zu welchem Fahr diese Er-

- l'Hlt . .. .
riichlcin hev itnb fo  muptc D.iS Plenum Jitter Om

Slnnden .siitfibeiKtttc iihev fiel\  ergeben ,'assc», che es zur
ache selbst, dem Etat , kam. Die Kuliiwvclle IvurDe schließ¬

lich in zweiter und dritter Lesung angenommen. — Nack den
Vereinbarungen des Seniorenkonvents wurde die Debatte
über das Reichsamt des Innern , das zuerst zur Besprechung
gestellt wurde, verbunden mit einer allgemeinen Aussprache
über Zensur und Belagerungszustand.

Der in 'Köln bei einer Ersatzwahl im Zeichen des Burg¬
friedens nengewählte sozialdemokratischeAbg. Meerseid schil¬
derte in seiner Eigenschaft als Redakteur persönliche Er¬
fahrungen mit der Zensur , deren Beseitigung er verlangte,
da sie ihrem ganzen Wesen nach Mißgriffe Hervorrufen müsse
und nicht objektiv sein könne, selbst wenn beim' einzelnen
Zensor der beste Wille dazu vorhanden sct. Gegenwärtig sei
cs so, daß die Alldeutschen sich der größten Freiheit erfreu¬
ten, während die Zensur den Friedensfreunden das Leben so
sauer wie möglich zu machen suche.

In der weiteren Debatte wurden die verschiedensten
Gegenstände durcheinander behandelt . Der Nativnalliberale
Dr . Stresemann sprach für die Bereitstellung von Mitteln
für den 'Ausbau unserer Handelsschiffahrt nach dem Kriege.
Staatssekretär Dr . Helsferich sagte eine entsprechende Vor¬
lage für den nächsten Tagungsabschnitt zu. Der konservative
Avg. v. Bruckhausen begründete einen Antrag , der Vorarbei¬
ten für ein einheitliches Wasserstraßengesetzfür das Reich
verlangt . Ferner sprach der Redner über das Kleiawoh-
nungswefen und kritisierte die unzureichende wirtschaftliche
Mobilmachung . Staatssekretär Dr . Helsferich bat dringend,
derartige Kritiken bis nach Friedcnsschluß zurückzustellen.
Für den Wasserstraßenantrag hatte der Staatssekretär ent¬
gegenkommende Worte.

« » «

WTB. Berlin,  15. Mai . In Beantwortung der KriegS-
stelintcrpeltationen im Reichstage führte Reichskanzler Tr.
v. Bcthmaun Hollweg u. a. aus : , Tie Abgabe, einer pro¬
grammatischen Erklärung im gegenwärtigen Augenblick würde
der. Interessen des Landes nicht dienen. Deshalb muß ich
sie ablehncii (Beifall). Mein Schweigen ist als Zustimmung
zu den Kriegszielprogrammen einzelner Parteien ooer Rich¬
tungen ausgelegt worden. Dagegen muß ich erneut Wider¬
spruch erheben. So wenig wie ein Entsagungsprogramm
hilft ein Annexionsprogramm den Sieg gewinnen und den
Krieg beenden. Im Gegenteil, mit voller Zuversicht können
loil darauf vertrauen, daß wir uns dem guten Ende nähern.
Dann wird die Zeit kommen, lvo wir über unftrx. KricgSziele
mit dem Gegner verhandeln können. Dänin wollen ,vir eine. .
Frieden erringen, der uns die Freiheit gibt, in ungehemmter
Entfaltung unserer Kräfte aus/,«bauen, was , .eser Krieg zer¬
stört, damit aus so viel Blut und 'Opfern ein Reich und
Volk neu erstehe stark, unabhängig und unbedroht von seine,,
Feinden, ein Hort des Friedens und oer Arbeit. (Leb¬
hafter Beifall und Händeklatschen im Hause und ans een Tri¬
bünen).

WTB . Berlin,  15 . Mai . Verschiedene Blätter ver
breiten eine Meldung über eine Unterredung , die der
Reichskanzler  am 12. Mai nach seiner Rückkehr aus
dem Großen Hauptquartier mit dem Präsidenten uno den
Parteiführern des Reichstages gehabt und in d.r er über
das Ergebnis der Reise Mitteilung gemacht haben full Diese
Meldung trifft nicht zu. Ter Reichskanzler verhandelte zwi¬
schen seiner Rückkehr aus dem Großen Hauptquartier und ,einer
Weiterreise nach Wien überhaupt nicht mit Parlamentariern.

Anzeige «.
Holzversteigernng.

SamStag, de» IS. d. Mts., nachmittags4 Uhr
-werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt 46: 3 Rm.
Ei-lenbolz und 1260 Nadelholzwellen öffentlich versteigert.

Freiendiez,  den 14. Mai 1917.
Der Bürgermeister.

Künzler

Verantwor̂ ich für die Lchriftleitiiiig Richard Hein, Bad Ems
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